
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/2/27 94/08/0103
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1996

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BAO §293;

BSVG §23 Abs5;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/05/08 90/08/0069 5

Stammrechtssatz

Änderungen des Einheitswertes werden immer dann nach dem zweiten Satz des § 23 Abs 5 BSVG wirksam, solange

nicht ein Fall des ersten Satzes vorliegt.
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